
3. Wahlgang Bundespräsidentenwahl

Datum: 4. Dezember 2016

Wahlzeit: 7.00 bis 17.00 Uhr

Wahllokal: Gemeindeamt Wolfsgraben
3012 Wolfsgraben

Hauptstraße 3C Erdgeschoß

Bitte bringen Sie Ihre Wahlverständigungskarte mit, Sie erleichtern so den Ablauf der Wahl.

Leiter und Stellvertreter der Wahlkommission sowie die zuständige Bedienstete der Ge-
meinde nehmen an einer besonderen Schulung durch die Bezirkshauptmannschaft teil.
Auch einige Beisitzer haben sich zu dieser Schulung angemeldet.
In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Ausgabe des letzten Amtsblattes:
“In unserer Wahlbehörde hat es keinerlei Unregelmäßigkeiten gegeben.“

Wie Sie den Medien bereits entnommen haben, gibt es eine Änderung zum Ablauf der
Wahl. Bei dieser Wahl dürfen Sie das Wahlkuvert eigenhändig in die Wahlurne einwerfen.

Abschließend ersuche ich Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Gerade in Zeiten
wo immer mehr diktatorische Elemente auf der Welt auftauchen, sollten Sie sich der Tat-
sache bewusst sein, dass wir in einem Land leben, das uns Wahlfreiheit, Meinungsfreiheit,
Pressefreiheit und Religionsfreiheit garantiert.

Amtliche Mitteilung

Bürgermeisterin Claudia Bock informiert:

Liebe Wolfsgrabnerinnen und Wolfsgrabner!

Zugestellt durch Post.at

Wolfsgraben
4/2016

Amtsblatt
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Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das gute Miteinander in unserem Ort, bei allen Mitar-
beitern/innen, allen Kooperationspartnern/innen, den Mitgliedern des Gemeinderates und
wünsche Ihnen allen, obwohl noch etwas früh,

ein gesegnetes Weihnachtsfest

und alles Gute 
für 2017!

Freihalten der Fahrbahn bei
Schneefall

Damit die Schneeräumung auf den Fahrbah-
nen ordnungsgemäß und ohne Zeitverzöge-
rung durchgeführt werden kann, werden die
Autofahrer ersucht, ihre Fahrzeuge entspre-
chend den Bestimmungen der StVO abzustel-
len. 
Durch undiszipliniertes Parken in diversen
Siedlungsstraßen war im vergangenen Win-
ter eine Durchfahrtsbreite von weniger als

Ihre Bürgermeisterin
Claudia Bock T. 

Hra
be

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

2,5 m vorhanden und eine Schneeräumung
(Schneepflugbreite 3,5 m) nicht bzw. er-
schwert möglich. 
Auch darf darauf hingewiesen werden, dass
der Grünstreifen bzw. der Gehsteig im Be-
reich der eigenen Liegenschaft vom Grundei-
gentümer geräumt bzw. gestreut werden
muss. Sollte es zu Unfällen wegen nicht
Durchführung der Räumung bzw. Streuung
kommen, haftet der Liegenschaftseigentü-
mer.
Die Gemeinde Wolfsgraben ersucht daher die
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Geschwindigkeitsbeschränkungen

Aus gegebenen Anlass möchte die Gemeinde
Wolfgraben folgende Geschwindigkeitsbe-
schränkungen im Gemeindegebiet Wolfsgra-
ben in Erinnerung rufen:

Hauptstraße: 50 km/h
Liesingerstraße: 40 km/h
Alle Gemeindestraßen, sowie das gesamte
Heimbautal: 30 km/h

Einfriedungen

Aus gegebenen Anlass möchte die Gemeinde
Wolfgraben folgenden Auszug aus den aktu-
ellen Bebauungsbestimmungen von Wolfs-
graben in Erinnerung rufen:

§ 6 – EINFRIEDUNGEN
(1)  Die Gesamthöhe einer Einfriedung darf
1,80 m nicht überschreiten.

(2)  Bei der Errichtung von Einfriedungen ge-
gen Flächen des öffentlichen Gutes ist ein
massiver Sockel herzustellen. Die Sockelhöhe
hat zwischen 20 und 80 cm zu betragen. Im
geneigten Gelände soll der Sockel nach Mög-
lichkeit parallel zum Gelände verlaufen. Wird
eine Abtreppung des Sockels gewählt, darf
eine Höhe von 80 cm nicht überschritten wer-
den (siehe Erläuterungen).

(3)  Bei einer Neigung des gewachsenen Ge-
ländes in einem Verhältnis größer als 2:3
(Höhe:Breite) kann der Sockel der Einfrie-
dung eine maximale Höhe von 1,80 m errei-
chen. Eine Begründung kann einem solchen
Falle vorgeschrieben werden.

Akkus – Gefahrenquelle im Alltag

Kürzere Ladedauer, längere Akkulaufzeit, ge-
ringeres Gewicht. Die Akku-Technologie für
Mobiltelefone, Tablets und Co. wird laufend
weiterentwickelt und verbessert. Gleichzeitig
steigt aber auch das Gefahrenpotential!
Lithium-Akkumulatoren
Lithium-Akkus reagieren heftig auf starke
Wärmezufuhr und mechanische Beschädi-
gungen. Die größte Gefahr geht von unsicht-
baren Beschädigungen aus. Wenn z.B. ein
Handy auf den Boden fällt, können unsicht-
bare Risse in den Membranen des Akkus ent-
stehen, die sich bei den nächsten Akkuladun-
gen dann erweitern können und zu Kurz-
schlüssen sowie Selbstentzündung führen.
Besondere Sorgfalt im Umgang und Pflege
der Akkus ist daher nötig. Dann lassen sich
unkontrollierte Kettenreaktionen weitge-
hend verhindern.

Neue Sammelvorschriften ab 2017
Aufgrund des besonderen Gefahrenpotenti-
als werden ab dem Jahr 2017 neue Vorschrif-
ten zur Sammlung von Lithium-Batterien in
Kraft treten. Zukünftig müssen beschädigte
Lithium-Akkus sowie Li-Akkus, die mehr als
500 g wiegen, getrennt gesammelt werden.
Akkus aus Elektrogeräten sollten, sofern dies
möglich ist, entfernt und extra abgegeben
werden. Freiliegende Kontakte müssen vor
der Abgabe am Altstoffsammelzentrum ab-
geklebt werden, um das Risiko von Kurz-
schlüssen zu minimieren.
Wissenswertes und Neuigkeiten in der
Sammlung sowie Tipps zum richtigen Um-
gang mit Akkus finden Sie laufend in der
Umweltinfo des GVA Tulln und auf der Web-
site www.gvatulln.at.

Bevölkerung, die angeführten Punkte im
Sinne der Verkehrssicherheit zu berücksichti-
gen und dankt für Ihr Verständnis. 

Sollte die Einfriedungsmauer höher als die
vorgeschriebene Höhe sein, so wird Seitens
der Baubehörde eine Abänderung auf die
vorgeschriebene Höhe vorgeschrieben.
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Richtiger Umgang mit Akkus!
Hitze meiden: Hitze kann durch steigen-•
den Druck im Inneren des Akkus eine un-
kontrollierbare Kettenreaktion auslösen
und letztlich sogar zur Explosion und/
oder einem Brand führen.
Trocken bleiben: Bauteile von Akkus kön-•
nen durch Nässe korrodieren und so zum
Sicherheitsrisiko werden.
Vorsicht vor Beschädigungen: Selbst•
kleinste, nicht sichtbare Verletzungen der
Akku-Membranen können zur Selbstent-
zündung führen. Akkus daher nie unbe-
aufsichtigt und immer auf unbrennbaren
Unterlagen laden.
Keine Berührung mit Metallen: Die Berüh-•
rung von Akkukontakten mit metalli-
schen Gegenständen (z. B. Münzen oder
Schlüsseln) kann zu Kurzschlüssen führen.
Kontakte daher abkleben.
Getrennte Sammlung: Lithium-Ionen-Ak-•
kus müssen, bevor sie zur Sammelstelle
gebracht werden, aus Elektrogeräten ent-
fernt und unbedingt einzeln (z.B. in Plas-
tiksackerl gewickelt) gelagert werden.
Sichtbare, blanke Kontakte mit Klebe-
band abkleben!

Damit die Silvester-Feiern nicht
teuer kommen: Abbrennen von
Feuerwerksartikeln nur teilweise
erlaubt

Schon am Silvester-Nachmittag
lärmen die Knallkörper, und bis
in die Morgenstunden des 1.
Jänner hinein werden sogar
kleine Raketen in die Luft ge-
schossen. Das neue Jahr so zu
begrüßen, ist jahrhundertealter
Brauch in Österreich. Wir dür-
fen aber auf die geltenden Be-
stimmungen hinweisen, damit
die Verbote bei der Verwen-

dung von pyrotechnischen Gegenständen im
Ortsgebiet eingehalten und die Belästigun-
gen alter, kranker und ruhebedürftiger Per-
sonen möglichst verhindert werden.
Im Folgenden soll daher kurz auf die wesent-
lichen rechtlichen Bestimmungen eingegan-
gen werden. 

Das Pyrotechnikgesetz teilt die pyrotechni-
schen Gegenstände – entsprechend ihrer Art
und Wirkung – in vier Kategorien ein:

Kategorie F1: Feuerwerkskörper, die eine
sehr geringe Gefahr darstellen, einen ver-
nachlässigbaren Lärmpegel besitzen und die
in geschlossenen Bereichen verwendet wer-
den können, einschließlich Feuerwerkskör-
per, die zur Verwendung innerhalb von
Wohngebäuden vorgesehen sind;

Kategorie F2: Feuerwerkskörper, die eine ge-
ringe Gefahr darstellen, einen geringen
Lärmpegel besitzen und die zur Verwendung
in abgegrenzten Bereichen im Freien vorge-
sehen sind;

Kategorie F3: Feuerwerkskörper, die eine
mittlere Gefahr darstellen, die zur Verwen-
dung in weiten, offenen Bereichen im Freien
vorgesehen sind und deren Lärmpegel die
menschliche Gesundheit nicht gefährdet;

Kategorie F4: Feuerwerkskörper, die eine
große Gefahr darstellen, nur zur Verwen-
dung durch Personen mit entsprechenden

Fachkenntnisses vorgesehen
sind und deren Lärmpegel die
menschliche Gesundheit nicht
gefährdet.

Die der Kategorie F1 angehö-
renden pyrotechnischen Gegen-
stände können als verhältnismä-
ßig harmlos bezeichnet werden
und unterliegen deren Verwen-
dung keiner Beschränkung. Im
Gegensatz zu allen anderen py-



rotechnischen Gegenständen ist ihre Verwen-
dung auch in geschlossenen Räumen zulässig.
Zu dieser Kategorie gehören z.B. Tischfeuer-
werke, Partyknaller, Knallerbsen und benga-
lische Zündhölzer.
Die üblicherweise im Handel erhältlichen py-
rotechnischen Gegenstände gehören der Ka-
tegorie F2 an.

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie
F2 dürfen Personen unter 16 Jahre nicht
überlassen und von diesen weder besessen
noch verwendet werden. Außerdem ist deren
Verwendung im Ortsgebiet grundsätzlich
verboten und kann hiefür auch die Bezirks-
hauptmannschaft Wien-Umgebung keine
Ausnahmebewilligung erteilen. Ausnahmen
bestehen nur dann, wenn der Bürgermeister
mit Verordnung Teile des Ortsgebietes von
diesem Verbot ausgenommen hat bzw. eine
Bewilligung für die Kategorie F3 oder F4 er-
teilt wurde.

Seit dem 04. Juli 2013 ist das Überlassen und
Inverkehrbringen von Knallkörpern mit Blitz-
knallsätzen (Schweizer Kracher, Piraten) ver-
boten. Ab diesem Zeitpunkt dürfen solche
Knallkörper nur mehr besessen und verwen-
det werden, jedoch nicht mehr überlassen
oder Inverkehr gebracht werden. D.h. dass
bereits gekaufte Knallkörper noch abge-
schossen werden dürfen, jedoch keine neuen
mehr erworben werden dürfen. Ab dem 04.
Juli 2017 dürfen Knallkörper weder besessen
noch verwendet werden.

Die pyrotechnischen Gegenstände der Kate-
gorie F3 und F4 dürfen nur mit Bewilligung
der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umge-
bung (bzw. der Bundespolizeidirektion
Schwechat für das Gebiet der Stadt Schwe-
chat) verwendet werden. Eine solche Bewilli-
gung wird nur nach vorhergehender Begut-
achtung des vorgesehenen Abbrandortes
und nur an Personen, die einschlägige Fach-
kenntnisse besitzen, erteilt.
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Ankündigung Sportwoche 
XundinsLeben2017

Die Sportwoche XundinsLeben wurde im
Sommer dieses Jahres erstmals angeboten
und gut angenommen. Deshalb möchte die
Gemeinde im kommenden Jahr diese Ferien-
betreuung wieder anbieten und organisie-
ren. Um rechtzeitig mehr Familien bei der Fe-
rienplanung unterstützen zu können, möch-
ten wir bis zur Anmeldung im Jänner/Februar
vorab den Bedarf hierfür eruieren.
Die Gemeinde hat für diesen Zweck eine ei-
gene E-Mail-Adresse eingerichtet. Über diese
kann man den möglichen Bedarf melden,
aber auch offene Fragen klären.  

ferienbetreuung@gemeinde-wolfsgraben.at
Es konnten bei der Organisation „XundinsLe-
ben“ vorab 4 mögliche Termine reserviert
werden. 
• 17. - 21.Juli
• 31.Juli - 4.August
• 7. – 11.August
• 21. –  25.August

Die Mailadresse steht Ihnen auch zur gene-
rellen Kommunikation bzgl. der Ferienbe-
treuung/Organisation zur Verfügung.
Ein Anruf direkt am Gemeindeamt ist natür-
lich weiterhin möglich.

Weitere Infos unter www.xundinsleben.at

Daraus ergibt sich, dass die vor allem zu Sil-
vester übliche „Knallerei“ und das Abbren-
nen von Raketen im Ortsgebiet grundsätz-
lich nicht gestattet ist.

Es darf abschließend darauf hingewiesen
werden, dass die Nichtbeachtung dieser Ge-
setzesbestimmung unter Strafsanktion steht
und im Gesetz Geldstrafen bis zu € 3.600,—
oder Freiheitsstrafen bis zu 3 Wochen vorge-
sehen sind.
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NÖGKK: Krafttraining zur Gesundheitsvorsorge
NÖ Gebietskrankenkasse lud zum kostenlosen Schnupperkurs

Richtiges und effizientes Krafttraining stand beim
kostenlosen Schnupperkurs der NÖ Gebiets-
krankenkasse (NÖGKK) am 09. November 2016
in Wolfsgraben auf dem Programm. Experten
des IMSB Austria (Institut für medizinische und
sportwissenschaftliche Beratung) zeigten prakti-
sche Übungen mit dem eigenen Körpergewicht
und verschiedenen einfachen Utensilien für zu
Hause. Mit gezielten Übungen kräftigt man den
gesamten Körper und steigert somit das Wohlbe-
finden und die Leistungsfähigkeit.

Die Freiwillige Feuerwehr Wolfsgraben wünscht                      
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern                                        

frohe Weihnachten und einen guten und gesunden Start ins 
nächste Jahr!

Bitte, treffen Sie in der Advent- und Weihnachtszeit ausreichende
Vorkehrungen bei der Verwendung von offenem Feuer, z.B. Kerzen!

Tipps dazu finden Sie auf unserer Website                            
www.ff-wolfsgraben.at

Ihre Feuerwehr Wolfsgraben,
ein starkes Team zu Ihrer Sicherheit !
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Veranstaltungskalender

Datum Veranstaltung Treffpunkt

27.11.2016 Kinderkirche  9.30 Uhr
Segnung der Adventkränze bei der Hl. Messe 9.30 Uhr

Jungscharraum
Pfarrkirche

30.11.2016 Roratemesse  6 Uhr Pfarrkirche

1.12.2016 Adventfeier der Senioren  ab 15 Uhr Pfarrsaal

7.12.2016 Roratemesse  6 Uhr Pfarrkirche

10.12.2016 Vorabendmesse gestaltet von 7upz, 18.30 Uhr
Weihnachtsflohmarkt

Pfarrkirche
Pfarrzentrum

11.12.2016 Kinder- u. Familienmesse  9.30 Uhr
Weihnachtsflohmarkt

Pfarrkirche
Pfarrzentrum

14.12.2016 Roratemesse  6 Uhr Pfarrkirche

15.12.2016 Die Grünen Wolfsgraben laden ein: 16 Uhr
„Das Weihnachtsschaf“ - ein vorweihnachtliches 
Mitmach- u. Figurentheater für Kinder von 2,5-7 Jahren.
Mit Puppenspielerin Eva Hesse. Eintritt frei. Einlass 15.30 Uhr

Gasthaus „Dreimäderl-
haus“

21.12.2016 Roratemesse   6 Uhr Pfarrkirche

24.12.2016 Hirtenwache  16 Uhr
Christmette  23 Uhr

Pfarrsaal
Pfarrkirche

25.12.2016 Festl. Weihnachtsgottesdienst  9.30 Uhr Pfarrkirche

26.12.2016 Hl. Messe zum Stephanitag  9.30 Uhr Pfarrkirche

31.12.2016 Jahresdankgottesdienst  16 Uhr Pfarrkirche

5. u. 6.1.2017 Sternsinger sind unterwegs

6.1.2017 Kinder- u. Familienmesse  9.30 Uhr Pfarrkirche

6.1.2017 Neujahrsempfang von Frau Bgm. Claudia Bock 10.30 Uhr Pfarrsaal

14.1.2017 Vorabendmesse  18.30 Uhr Pfarrkrirche

22.1.2017 Kinderkirche  9.30 Uhr Jungscharraum

28.1.2017 Familienfasching ab   15 Uhr Pfarrsaal

11.2.2017 Vorabendmesse  18.30 Uhr Pfarrkirche
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Datum Veranstaltung Treffpunkt

12.2.2017 Kinder- u. Familienmesse  9.30 Uhr Pfarrkirche

23.2.2017 Faschingsfest der Senioren  ab 15 Uhr Pfarrsaal

26.2.2017 Kinderkirche  9.30 Uhr Jungscharraum

1.3.2017 Bußgottesdienst (Aschermittwoch)  18.30 Uhr Pfarrkirche

11.3.2017 Vorabendmesse  18.30 Uhr Pfarrkirche

12.3.2017 Kinder- u. Familienmesse  9.30 Uhr Pfarrkirche

26.3.2017 Kinderkirche  9.30 Uhr Jungscharraum
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ADVENTFENSTER IN WOLFSGRABEN
Liste der Teilnehmer an der Aktion – 2016

In Wolfsgraben leuchten auch dieses Jahr wieder die Adventfenster. Die dekorierten Fenster
strahlen jeweils ab 17:00 bis 22:00 Uhr, beginnend am 01. Dezember 2016 bis 06. Jänner 2017.
Viel Vergnügen beim Rundgang durch die Lichter der Wolfsgrabener Adventfenster.
Einen großen Dank an alle, die ein Fenster geschmückt haben.

Initiiert wurde diese Aktion von Frau Petra Ecker in Zusammenarbeit mit dem Verschöne-
rungsverein Wolfsgraben.

                                   Do        1.                                           Hauptstraße 100
                                   Fr          2.                                           Josef Huttererstraße 32
                                   Sa        3.                                           Josef Huttererstraße 3
                                   So        4.                                           Josef Huttererstraße 6
                                   Mo        5.                                           Liesingerstraße 4/5/A
                                   Di          6.                                           Forsthausstraße 10
                                   Mi         7.                                           Hauptstraße 36
                                   Do        8.                                           Brentenmaisstraße 30
                                   Fr          9.                                           Josef Huttererstraße 9
                                   Sa        10.                                         Josef Huttererstraße 5C
                                   So        11.                                         Hauptstraße 70A
                                   Mo        12.                                         Heinrich-Tippelstraße 12
                                   Di          13.                                         Hauptstraße 35
                                   Mi         14.                                         L. Mitterstöger-Straße 6A
                                   Do        15.                                         Josef Huttererstraße 5E
                                   Fr          16.                                         Hauptstraße 74
                                   Sa        17.                                         Brentenmaisstraße 16
                                   So        18.                                         Hauptstraße 78
                                   Mo        19.                                         Forsthausstraße 2A
                                   Di          20.                                         L. Mitterstöger-Straße 43
                                   Mi         21.                                         Josef Huttererstraße 13
                                   Do        22.                                         Edi Linser-Straße 20
                                   Fr          23.                                         Hauptstraße 7
                                   Sa        24.                                         Pfarrkirche


